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S-09 Satzungsänderungsantrag Wahlen 

 AntragsstellerInnen: Silke Gebel (Mitglied 
Bundesvorstand GRÜNE JUGEND), Nadine 
McNeil (Schatzmeisterin GRÜNE JUGEND 
Bundesverband), Alexander Salomon (FF 
Demokratie und Recht), Daniel Eichler (FF 
Europa & Internationales), Jan Philipp 
Albrecht (Sprecher GRÜNE JUGEND 
Bundesverband), Paula Riester (Sprecherin 
GRUENE JUGEND Bundesverband), Anna 
Cavazzini (Mitglied im Bundesvorstand 
GRÜNE JUGEND), Sven-Christian Kindler 
(Sprecher GRÜNE JUGEND 
Niedersachsen), Jenna Kowalski (FF 
Demokratie und Recht), Ska Keller 
(Brandenburg), Verena Schäffer (Sprecherin 
der GRÜNEN JUGEND NRW), Helena 
Stange (GRÜNE JUGEND Hamburg), Tim 
Rauschan (Mitglied im Bundesvorstand 
GRÜNE JUGEND), Kathrin Henneberger 
(FaFo Ökologie), Sebastian Brux (KV Bad 
Kissingen) 

Satzungsänderungsantrag Wahlen 

 
Einfügen nach § 5: 
 
§ 6 Wahlen 5 
 
(1) Personenwahlen finden grundsätzlich frei und geheim statt. 
 
(2) Alle Gremien und Organe des GRÜNEN JUGEND Bundesverband müssen mindestens 
zur Hälfte mit Frauen besetzt sein. Das jeweilige Frauenforum kann mit 2/3-Mehrheit die 10 
Freigabe von offenen Plätzen für männliche Kandidaten beschließen, wenn es nicht genug 
Kandidatinnen gibt und dies in der jeweiligen Geschäftsordnung vorgesehen ist. Für Gremien 
ohne Geschäftsordnung gilt die Geschäftsordnung der Mitgliederversammlung entsprechend. 
In diesem Fall bleibt das Frauenforum das der Mitgliederversammlung. 
 15 
(3) Das weitere Verfahren für Wahlen regelt die jeweilige Geschäftsordnung. 
 
Begründung: 
 
Obwohl die GRÜNE JUGEND ein Verband ist, der sich in Abgrenzung zu anderen 20 
Jugendparteien und -verbänden klar für quotierte Gremien ausspricht, steht dies nicht an 
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zentraler Stelle der Satzung. Das wollen wir ändern und stellen daher diesen 
Satzungsänderungsantrag. 
 
Anmerkung: Alle dieser Regelung entgegenstehende und / oder doppelte Formulierungen in 25 
der Satzung müssen gestrichen werden. 
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